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verändert oder neu geschaffen wird, der Berech
nung der Vergütung nach der Anlage 1 oder 2 
zugrunde zu legen

o d e r

2. der Nutzen auf der Grundlage der Vor- und 
Nachteile, die durch die Benutzung der Neuerung 
entstehen, zu beschreiben, und die Vergütung ist 
vom Direktor des Betriebes auf dieser Grundlage 
sowie unter Berücksichtigung der für vergleich
bare Neuerungen gezahlten Vergütungen fest
zusetzen. Der Vergütungsbetrag darf nicht gerin
ger als eine gemäß Ziff. 1 berechnete Vergütung 
und nicht höher als die in den Anlagen 1 und 2 
festgesetzten Höchslbeträge sein.

(4) Ist der Nutzen nur zu einem Teil in Geld meß
bar, so ist für den verbleibenden Teil die Vergütung 
gemäß Abs. 3 Ziff. 2 festzusetzen und diese mit der 
nach Anlage 1 oder 2 berechneten Vergütung zu 
addieren. Die in den Anlagen 1 und 2 festgesetzten 
Höchstbeträge dürfen nicht überschritten werden.

(5) Bei Neuerungen, die die Formgestaltung eines 
Erzeugnisses betreffen, findet Abs. 3 Ziff. 1 keine 
Anwendung.

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für die Vergütung 
von Neuerungen, die den Gesundheits- und Arbeits
schutz oder andere Arbeitsbedingungen, den Brand
schutz oder die technische Sicherheit verbessern," so
wie für die Vergütung von Neuerungen, die zur Ver
besserung der Organisation oder zur Vereinfachung 
der Arbeitsweise der Verwaltung unterbreitet wur
den.

(7) Der Präsident des Patentamtes erläßt im Ein
vernehmen mit dem Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission und dem Minister der Finanzen eine 
Anordnung über die Ermittlung des Nutzens, welcher 
der Vergütung für Neuerungen zugrunde zu legen ist.“

§ 16

Der § 28 Abs. 1 Satz 1 der Neuererverordnung erhält 
folgende Fassung:

„Neuerer, die vereinbarungsgemäß eine betriebliche 
oder überbetriebliche Neuerervereinbarung erfüllt 
haben, erhalten als Anerkennung hierfür einen Zu
schlag zur Vergütung in Höhe von 20 % des Ver
gütungsbetrages, der gemäß § 27 zu zahlen ist.“

§ 17

(1) Der § 29 Absätze 1 und 2 der Neuererverordnung 
erhält folgende Fassung:

„(1) Nach Beginn der Benutzung einer Neuerung 
ist eine Vorvergülung an die Vergütungsberechtigten 
zu zahlen, die auf die gesamte Vergütung angerechnet 
wird. Bei Neuerungen, die in Erfüllung von Neuerer
vereinbarungen erarbeitet wurden, kann die Vorver- 
gütung bereits nach Annahme der Neuerungen zur 
Benutzung gezahlt werden.

(2) Die Vorvergütung beträgt für einen Neuerervor
schlag oder eine Neuerermethode bis zu 500 MDN und 
für eine durch Wirtschaftspatent geschützte und auf

alle Schutzvoraussetzungen geprüfte Erfindung bis zu 
1000 MDN. Übersteigt die gemäß § 27 zu zahlende Ver
gütung nicht die genannten Höchstbeträge, so ist die 
gesamte Vergütung zu zahlen. Ergibt sich nach 
Beendigung des ersten Benutzungsjahres oder nach 
Beendigung der Benutzung, soweit der Benutzungs
zeitraum kürzer als ein Benutzungsjahr ist, nach § 27 
eine wesentlich höhere Grundlage für die Vergü
tung, so erhält der Neuerer eine Nachvergütung. 
Beträgt die zu erwartende Vergütung für Neuerer
vorschläge oder Neuerermethoden mehr als 5000 MDN 
und für durch Wirtschaftspatent geschützte und auf 
alle Schutzvoraussetzungen geprüfte Erfindungen 
mehr als 10 000 MDN, so ist 1 jo der zu erwartenden 
Vergütung als Vorvergütung zu zahlen. Ist die 
Neuerung das Ergebnis einer kollektiven Leistung, so 
kann in Ausnahmefällen zur Sicherung eines aus
reichenden Anreizes jedes Kollektivmitglied eine Vor
vergütung bis zu 250 MDN unter Berücksichtigung der 
insgesamt zu erwartenden Vergütung erhalten.“

(2) Der § 29 der Neucrerverordnung wird wie folgt 
ergänzt:

„(4) Die Vorvergütung soll die Neuei'er auch darauf 
orientieren, im Rahmen der komplexen sozialistischen 
Rationalisierung in der Produktionsvorbereitung mit
zuwirken. Deshalb kann die Vorvergütung bei 
Neuerungen, die in Unterlagen der Produktionsvor
bereitung oder in Projekte eingehen, in jedem Falle 
bereits nach Annahme der Neuerungen zur Benut
zung und Bestätigung dieser Unterlagen gezahlt 
werden.“

§ 18

Die Neuererverordnung wird wie folgt ergänzt:

„§ 31 a 

Zwischen Vergütung

Vor Ablauf der Frist zur Zahlung des Restes der 
Vergütung können Zwischenvergütungen gezahlt wer
den, wenn die Höhe der zu erwartenden gesamten 
Vergütung das rechtfertigt und kein unvertretbar 
hoher Aufwand damit verbunden ist. Werden 
Zwischenvergütungen gezahlt, dann sollen die Zah
lungen jeweils nach Ablauf von mindestens 3 Monaten 
erfolgen. Zwischenvergütungen erfolgen auf der 
Grundlage des bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen 
gesellschaftlichen Nutzens. Sie sind auf die gesamte 
Vergütung anzurechnen.“

§ 19

Der § 32 der Neuererverordnung erhält folgende Fas
sung:

„Erstattung von Aufwendungen

(1) Notwendige Aufwendungen, die den Werktätigen 
nachweisbar bei der Erarbeitung oder der Realisie
rung von Neuerungen entstanden sind, werden ihnen 
im Falle der Benutzung durch die erstbenutzenden 
Betriebe in Geld erstattet. Als notwendige Aufwen
dungen sind

— die Bereitstellung eigenen Materials

— Kosten für fremde Konstruktionsleistungen oder 
andere Leistungen


